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RS OGH 1938/2/22 2Ob95/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1938

Norm

ABGB §141 IB

ABGB §150

Rechtssatz

Bei Lösung der Frage, ob ein großjähriges Kind, das die Unterhaltsp8icht der Eltern in Anspruch nimmt, fähig ist, sich

den Unterhalt selbst zu bescha9en, ist nicht bloß das Einkommen des Kindes aus einem allfälligen eigenen Vermögen,

sondern auch dieses Vermögen selbst zu berücksichtigen. Einen Anspruch auf Erhaltung seines Vermögens besitzt das

großjährige Kind nicht.
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